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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ausbildung muss Vorrang vor Abschiebung haben 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ Ausbildungs- und Arbeitsaufnahmen entspre-
chend der Vorgaben des Integrationsgesetzes des 
Bundes zu ermöglichen; 

─ auf Bundesebene sich für die Ausweitung der sog. 
3+2-Regelung für Helferinnen- und Helferausbil-
dungen, z. B. für Pflegehelferinnen bzw. Pflege-
helfer, einzusetzen und schulische Ausbildungen 
zu ermöglichen; 

─ Schülerinnen und Schüler nicht aus der Schule 
heraus und erst recht nicht während der Ab-
schlussprüfungen abzuschieben und dadurch 
Schulabschlüsse zu ermöglichen, 

─ wenn die Mitwirkungspflicht erfüllt wird, die Aus-
bildung nicht zu unterbrechen, auch wenn die 
Passbeschaffung mehrere Monate in Anspruch 
nimmt, 

─ die beantragte Aufnahme einer Ausbildung oder 
Arbeit zügig, d. h. innerhalb von vier Wochen, zu 
genehmigen, und Ablehnungen schriftlich zu be-
gründen, 

─ den Ausbildungsbetrieben durch die Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnisse für die Flüchtlinge nach 
dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung Per-
spektiven zu geben,  

─ Arbeitsaufnahmen zu unterstützen und erzwunge-
nen Leistungsbezug zu vermeiden. 

 

 

Begründung: 

Seit Inkrafttreten des Bundesintegrationsgesetzes 
können Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde 
und die vollziehbar ausreisepflichtig sind, bei Aufnah-
me einer Ausbildung nun eine Duldung für die gesam-

te Ausbildungsdauer erhalten. Bei erfolgreichem Ab-
schluss wird unter bestimmten Bedingungen eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt, die zunächst für zwei Jah-
re zur Ausübung einer der erworbenen Qualifikation 
entsprechenden Beschäftigung berechtigt. 

Die Ausbildungsduldung ist zudem eine Ermessens-
leistung. Das heißt, sie kann unter bestimmten Vo-
raussetzungen von der zuständigen Ausländerbehör-
de erteilt werden. Zwar hat das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Verkehr Anwendungshinwei-
se herausgegeben, doch die Bayerische Staatsregie-
rung hat eigene Hinweise verfasst. Im Ergebnis führt 
dies je nach Zuständigkeit der Ausländerbehörden zu 
einer unterschiedlichen Handhabung. Oftmals ist die 
Auslegung sehr restriktiv. 

Nach fast zwei Jahren Integrationsgesetz bestätigen 
sich die Befürchtungen der Wirtschaft, Gewerkschaf-
ten, Wohlfahrtsverbände und Flüchtlingsorganisatio-
nen in puncto Ausbildungsduldung in Bayern. Die 
Lage bleibt unsicher und es kommt zu absurden Situ-
ationen: Betrieb und Auszubildende bzw. Auszubil-
dender sind sich einig und wollen gemeinsam den 
Ausbildungsweg beschreiten. Oft haben sie sich 
schon bei einem Praktikum kennengelernt und sind 
gut vorbereitet. Viel spricht für eine erfolgreiche In-
tegration, doch dann scheitert das Ganze an der Aus-
länderbehörde. Gerade diese Fälle sprechen sich rum 
und tragen dazu bei, dass ein Teil der Betriebe davor 
zurückschreckt, Personen ohne sicheren Aufenthalts-
titel als Auszubildende einzustellen. 

Es muss bayernweit einheitlich geregelt werden, dass 
der Anspruch auf Erteilung einer Duldung bereits 
dann besteht, wenn der Ausbildungsvertrag bis zu 
neun Monate vor Ausbildungsbeginn abgeschlossen 
und von der zuständigen Stelle geprüft wurde. Auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen sollten von da an 
ausgeschlossen sein und für die Zeit bis zum Ausbil-
dungsbeginn muss eine Duldung erteilt werden. Das 
würde die Situation im Sinne der Betroffenen verbes-
sern. 

Auch darf es nicht zu Abschiebungen aus Schulklas-
sen kommen, denn dadurch werden den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen nicht nur die Perspektiven 
in Bayern genommen, sondern sie stehen nach ihre 
Abschiebung in ihre Heimatländer mit leeren Händen 
da. Zudem werden die Mitschülerinnen bzw. Mitschü-
ler extrem verunsichert, die Leistungsmotivation gan-
zer Klassengemeinschaften zerstört. 

Arbeit ist Integration, und dennoch ist zu befürchten, 
dass im vergangenen Jahr 3.000 bis 4.000 Arbeits- 
und Ausbildungserlaubnisse verzögert oder nicht ge-
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stattet wurden, die Integration in Arbeit und Ausbil-
dung verhindert und verzögert wurde und tausende 
Ehrenamtliche entnervt und Arbeitgeberinnen bzw. 
Arbeitgeber frustriert hat. 

Aus Bayern wurden zahlreiche Berufsschüler und 
auch Personen, die sich in Arbeit befanden oder einen 
Ausbildungsplatz hatten und diese nicht beginnen 
durften, abgeschoben. 

 



(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, 
Frau Staatsministerin. – Kolleginnen und Kollegen, ich 
gebe bekannt, dass die CSU-Fraktion für ihren Antrag 
namentliche Abstimmung beantragt hat. Da die Frist 
erst jetzt zu laufen beginnt, können wir die Abstim-
mung noch nicht durchführen, sondern werden das 
nach dem nächsten Tagesordnungspunkt tun. 

Ich gebe zwischenzeitlich das Ergebnis der vorheri-
gen Abstimmungen bekannt. Dringlichkeitsantrag der 
Abgeordneten Aiwanger, Streibl, Prof. Dr. Piazolo und 
anderer und Fraktion (FREIE WÄHLER) betreffend 
"Dem Ehrenamt in Bayern eine starke Stimme geben 
– Sitz im Rundfunk- und Medienrat für die Bürgeralli-
anz Bayern", Drucksache 17/23226: Mit Ja haben 19 
und mit Nein 131 gestimmt, und es gab 4 Stimment-
haltungen. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abge-
lehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Schulze, Hart-
mann, Kamm und anderer und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) betreffend "Dank an Seenotret-
terinnen und Seenotretter", Drucksache 17/23227: Mit 
Ja haben 72 gestimmt, mit Nein haben 86 gestimmt, 
Stimmenthaltungen: 3. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Rinders-
pacher, Rosenthal, Aures und anderer und Fraktion 
(SPD) betreffend "Seenotrettung verstärken, Seenot-
retter unterstützen und auszeichnen!", Drucksa-
che 17/23247: Mit Ja haben 54 gestimmt, mit Nein 91, 
Stimmenthaltungen: 18. Damit ist der Dringlichkeits-
antrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Die übrigen Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/23229 mit 17/23235 sowie 17/23251 mit 
17/23254 werden in die zuständigen federführenden 
Ausschüsse verwiesen.

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich nun die 
Tagesordnungspunkte 37 bis 39 auf:

Antrag der Abgeordneten Claudia Stamm 
(fraktionslos)
Kennzeichnungspflicht für bayerische 
Polizeibeamte (Drs. 17/18990) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus 
Rinderspacher, Franz Schindler, Horst Arnold u. a. 
und Fraktion (SPD)
Individuelle Kennzeichnung von Polizisten in 
geschlossenen Verbänden (Drs. 17/19244) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina 
Schulze, Ludwig Hartmann, Thomas Gehring u. a. 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Kennzeichnungspflicht für die Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten in Bayern (Drs. 17/19264) 

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die Gesamt-
redezeit der Fraktionen beträgt nach der Festlegung 
im Ältestenrat 24 Minuten. Die Redezeit der Staatsre-
gierung orientiert sich dabei an der Redezeit der 
stärksten Fraktion. Die fraktionslosen Abgeordneten 
Claudia Stamm, Günther Felbinger und Alexander 
Muthmann können jeweils bis zu zwei Minuten spre-
chen. Erste Rednerin ist die Kollegin Claudia Stamm. 
Bitte schön, Frau Stamm.

Claudia Stamm (fraktionslos): (Von der Rednerin 
nicht autorisiert) Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Damen und Herren! Nach dem breiten Pro-
test gegen das Polizeiaufgabengesetz haben Sie 
hoppla hopp eine unabhängige Expertenkommission 
eingesetzt, die Einblick in die Polizeiarbeit nimmt. Das 
passiert nicht, weil irgendjemand per se der Polizei 
misstraut, sondern nur deshalb, weil wir alle wissen, 
dass jeder mal Fehler machen kann und überall etwas 
schieflaufen kann.

Beim Polizeiaufgabengesetz wollen Sie evaluieren, 
und hier, bei der Kennzeichnung von Polizisten, liegen 
alle Fakten auf dem Tisch. Wir haben ein höchstrich-
terliches Urteil aus Europa. Worum geht es? – In jeder 
Behörde sitzt mir jemand gegenüber, der sich mit 
einem Namensschild ausweist. Ich weiß, wer mir dort 
gegenübersitzt; nur bei der Polizei ist das nicht so. Da 
läuft etwas schief.

Zusammengefasst: Mit den heute zu beratenden An-
trägen werden die Sorgen der Bevölkerung um den 
Rechtsstaat ernst genommen. Nichts anderes hat der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit sei-
nem Urteil festgestellt: Es muss sichergestellt sein, 
dass die Menschen wissen, wer bei der Polizei agiert, 
wie sonst wo auch. Dies muss auch das Land Bayern 
sicherstellen. So einfach ist das. Das Urteil schafft 
keine neue Rechtsgrundlage, aber es kritisiert die ab-
solut mangelhafte Umsetzung gebotener Grundsätze 
der Polizeiarbeit. Nicht unsere Polizeibeamtinnen und 
-beamten werden mit diesem Urteil kritisiert, sehr ge-
ehrter Herr Innenminister Herrmann, sondern Sie wer-
den damit kritisiert, weil Sie als politisch Verantwortli-
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Christine Kamm u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/23231 

Ausbildung muss Vorrang vor Abschiebung haben 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Christine Kamm 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Verfas-
sung, Recht und Parlamentsfragen federführend zugewiesen. 
Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 98. Sitzung am 20. September 2018 beraten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig 
Hartmann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen 
Mistol, Gisela Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/23231, 17/23892 

Ausbildung muss Vorrang vor Abschiebung haben 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die unter den Nummern 5 und 6 aufgeführten nichtlegislativen Vorhaben der Euro­

päischen Union betreffend "das Lehren und Lernen von Sprachen" und "die gegensei­

tige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen" greifen in die ausschließ­

liche Gesetzgebungskompetenz der Länder ein. Die federführenden Ausschüsse und 

der endberatende Ausschuss schlagen daher eine entsprechende Stellungnahme ge­

genüber der Europäischen Kommission vor. Die Beschlussempfehlungen wurden für 

Sie mit aufgelegt. Am Dienstag hat der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens­

tes noch ausstehende Mitberatungen zu den Anträgen, bei denen die Frist verkürzt 

wurde, abgeschlossen. Es sind dies die unter den Nummern 147, 149 und 170 aufge­

führten Anträge. Die Voten der Ausschüsse sind in der Abstimmungsliste enthalten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimment­

haltungen? – Herr Muthmann (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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